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EINLADUNG 
 
ZUR GEMEINDE-
VERSAMMLUNG

Dienstag, 12. November 2024
20.00 Uhr, im Saalbau Reinach
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NSehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat Reinach lädt Sie recht herzlich zur Budget-Gemeindever-
sammlung von Dienstag, 12. November 2024, 20.00 Uhr, in den Saalbau ein. 
Ab 19.30 Uhr wird im Foyer ein Apéro serviert.

Die Unterlagen zu den einzelnen Sachgeschäften können vom 28. Oktober bis 
11. November 2024 während der Bürozeiten im Gemeindehaus am Schalter der 
Einwohnerdienste eingesehen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, diese 
Unterlagen auf der Website der Gemeinde Reinach herunterzuladen.

Den Versammlungsteilnehmenden wird ein Zusammenzug des Budgets 2025 
unmittelbar vor Beginn der Versammlung ausgehändigt.

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Teilnahme. Vergessen Sie 
nicht, den Stimmrechtsausweis zur Versammlung mitzubringen.

� GEMEINDERAT REINACH AG
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A. EINWOHNERGEMEINDE

1.	 Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024
2.	 Sanierung Bushaltestellen Bahnhof; Kreditabrechnung
3.	� Neues Schliesssystem für die Zivilschutzorganisation aargauSüd;  

Verpflichtungskredit
4.	 Neubau Doppelkindergarten Neumatt; Verpflichtungskredit
5.	 Umrüstung der Kandelaber auf LED-Technik; Verpflichtungskredit
6.	 Sanierung Europastrasse Ost; Verpflichtungskredit
7.	 Neubau Parkplatzanlage Moos; Verpflichtungskredit
8.	 Budget 2025
9.	 Verschiedenes und Umfrage

B. ORTSBÜRGERGEMEINDE

1.	 Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024
2.	 Budget 2025
3.	 Verschiedenes und Umfrage
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ZU DEN TRAKTANDEN

A. EINWOHNERGEMEINDE

1.	� Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024
Das Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024 liegt 
vom 28. Oktober bis 11. November 2024 in den Einwohnerdiensten im Parterre 
des Gemeindehauses auf. Es kann persönlich, telefonisch oder schriftlich bei den 
Einwohnerdiensten angefordert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, diese 
Unterlagen auf der Website der Gemeinde Reinach herunterzuladen 
(www.reinach.ag).

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge das Protokoll der 
Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024 
genehmigen.

2. Sanierung Bushaltestellen Bahnhof; Kreditabrechnung
– Objekt:	 Sanierung Bushaltestellen Bahnhof
– Beschluss:	 Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022
– Kredit:	 Verpflichtungskredit von CHF 210´000.00

Bruttoanlagekosten und Kreditvergleich
Bruttoanlagekosten gemäss Abrechnung	 CHF	 190´854.40
Bruttokredit laut Gemeindeversammlungsbeschluss	 CHF	 210´000.00
Kreditunterschreitung	 CHF	 19´145.60

Gründe für die Kreditunterschreitung
Die Kreditunterschreitung von CHF 19´145.60 bzw. 9,1 % ist damit zu begrün-
den, dass im Kostenvoranschlag Kosten für Regiearbeiten und Unvorhergesehe-
nes berücksichtigt wurden, die nicht in Anspruch genommen werden mussten. 
Zudem sind die Ingenieurleistungen tiefer ausgefallen als veranschlagt.

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge die Kreditabrech-
nung «Sanierung Bushaltestellen Bahnhof» genehmi-
gen. 
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Verpflichtungskredit

a) Ausgangslage 
Aktuell sind an den 11 Standorten der Zivilschutzorganisation (ZSO) aargauSüd 
verschiedene Schliesssysteme in Betrieb. Das zentrale System ist von KESO. Die-
ses ist seit den 90er-Jahren im Einsatz und wurde unter anderem für einige öf-
fentliche Schutzräume in den Gemeinden Reinach und Menziken verwendet. 
Die früheren Schlüssel waren nicht nummeriert und es existieren keine Angaben 
über die Anzahl der Schlüssel. Weiter besteht je ein separates Schliesssystem für 
die Innentüren der geschützten Sanitätsstelle Schiffländi und der Bereitstellungs-
anlagen Grünau, Widenmatt und Zetzwil. Zusätzliche Schlüssel existieren für die-
jenigen Depotstandorte, die sich in Gemeindeliegenschaften befinden.

b) Neues Schliesssystem
Das neue Schliesssystem soll den Zugang sowie den Diebstahlschutz sicherstel-
len. Das Ziel ist, ein möglichst sicheres einheitliches System zu betreiben, das für 
die unterschiedlichen Nutzer effizient nutzbar ist. Im Einsatzfall muss das Kader 
schnell und einfach die Anlagen und das Material in Betrieb nehmen können. 
Auch muss der Zugang bei einem Stromausfall oder nach einem EMP (Elektro-
magnetischer Impuls) möglich sein.

Es sind rund 170 Zugänge nötig. Aus diesem Grund sollen Zugangsmedien 
(Schlüssel/Badges), die verloren gehen, möglichst einfach gesperrt werden kön-
nen. Bei den Depotstandorten, beim Büro und der Basisstation Lüsch müssen 
zudem Schlüsseltresore für den Zugang erstellt werden.

Für die neue Schliessanlage hat der Vorstand der ZSO aargauSüd die folgenden 
Möglichkeiten geprüft:

1)	 rein elektronisches System
2)	 kombiniertes System aus Elektronik und Mechanik
3)	 rein mechanisches System 

Aus Sicht des Vorstands macht das kombinierte System aus Elektronik und Me-
chanik am meisten Sinn. Bei diesem System werden die Aussenhüllen und die 
Gittertore elektronisch bedient. Sie verfügen zusätzlich über ein mechanisches 
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chanisch. Bei der Mehrheit der Zugänge (Spezialisten, RFO, Armee, Feuerwehr, 
Mieter) werden elektronische Badges verwendet. Für die restlichen gibt es elek-
tronische Schlüssel, mit welchen auch die mechanischen Schlösser bedient wer-
den können. Die Türöffnungen aller elektronischen Schlösser werden protokol-
liert und können nachverfolgt werden.

Die gewählte Variante vereint die einfache Handhabung mit den elektronisch 
programmierbaren Zugängen und die Sicherheit im Krisenfall durch die Mecha-
nik. Die Anlagen in Zetzwil und Beinwil am See werden nicht mehr nachgerüstet, 
da sie voraussichtlich auf Ende 2024 aufgehoben werden.

c) Kosten
Durch verschiedene Eigenleistungen der ZSO aargauSüd können Einsparungen 
gemacht werden. So können die rein mechanischen Schlösser, gewisse Schlos-
serarbeiten sowie Vorbereitungen an den Türen durch Zivilschützer erledigt wer-
den. Gesamthaft ist mit folgenden Kosten zu rechnen (inkl. MwSt.)

Schliesssystem		 CHF	 118´000.00
Elektrische Installationen	 CHF	 16´000.00
Schlosserarbeiten Gittertore	 CHF	 12´000.00
Eigenleistungen ZSO	 CHF	 – 5´000.00
Total		  CHF	 141´000.00

Für die Software fallen zusätzlich jährliche Lizenzkosten von CHF 325.00 an.

Gemäss § 15 der Satzungen der Zivilschutzorganisation aargauSüd sind für In-
vestitionen ab CHF 50´000.00 die Verbandsgemeinden einzuladen, Verpflich-
tungskredite zu bewilligen (§ 95c Gemeindegesetz).
Aufgrund der Bevölkerungszahlen beträgt der Anteil der Gemeinde Reinach an 
den Kosten für das neue Schliesssystem CHF 30´647.30 (inkl. MwSt.).

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge für die Anschaf-
fung eines neuen Schliesssystems für die Zivilschutz-
organisation aargauSüd einen anteilsmässigen Ver-
pflichtungskredit von CHF 31´000.00, inkl. MwSt., 
bewilligen.
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4. Neubau Doppelkindergarten Neumatt; Verpflichtungskredit

a) Schulraumplanung
Die Einwohnerzahlen und damit auch die Schülerzahlen sind in den letzten Jah-
ren stark gestiegen. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit ist davon auszugehen, 
dass die Gemeinde Reinach auch in den kommenden Jahren weiterwachsen 
wird. Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2023 eine erste Studie zu den aktuellen 
Schülerzahlen und der Bevölkerungsentwicklung in Auftrag gegeben und eine 
Schulraumplanungskommission eingesetzt.

Gestützt auf die erarbeitete Studie hat die Schulraumplanungskommission Ab-
teilungsprognosen, Massnahmenpläne und Prioritätenlisten erstellt. Daraus geht 
unter anderem hervor, dass ab 2026 eine zusätzliche Kindergartenklasse gebildet 
werden muss und die Schaffung der entsprechenden Schulräume somit erste 
Priorität hat. Aufgrund der aktuellen Quartierentwicklungen soll die zusätzliche 
Kindergartenklasse vorzugsweise im Gebiet Neumatt gebildet werden.

b) Neubau Doppelkindergarten Neumatt
Der bestehende Kindergarten Neumatt ist stark sanierungsbedürftig und ent-
spricht raumtechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Gemeinde-
rat sieht daher vor, den bestehenden Kindergarten Neumatt durch einen Dop-
pelkindergarten zu ersetzen, in welchem die bestehende sowie eine zusätzliche 
Klasse untergebracht werden können. 

Der neue Doppelkindergarten soll auf der Fläche der heutigen Pflanzgärten nörd-
lich des bestehenden Kindergartengebäudes erstellt werden. Mit dem neuen 
Standort ist der Betrieb des alten Neumatt-Kindergarten während der gesamten 
Bauzeit parallel möglich. Nach der Fertigstellung des Neubaus wird der alte Kin-
dergarten zurückgebaut.

Das Projekt sieht einen eingeschossigen Neubau mit Unterkellerung vor. Im Erd-
geschoss befinden sich die beiden Haupträume mit entsprechenden Neben-/
Gruppenräumen sowie die Toiletten und Garderoben. Im Untergeschoss sind 
weitere Nebenräume für den Kindergarten sowie zusätzliche öffentliche Schutz-
räume geplant. Auf der Südseite entstehen eine überdachte Spielfläche und ein 
Anbau für die Aussenspielgeräte. Auf dem Flachdach wird zudem eine Photovol-
taikanlage installiert.
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c) Kosten
Die Kosten für den Neubau des Doppelkindergartens Neumatt und den Rückbau 
des bestehenden Kindergartens belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf 
CHF 3´100´000.00, inkl. MwSt., und setzen sich wie folgt zusammen:

Rückbau bestehender Kindergarten	 CHF	 60´000.00
Gebäudekosten Untergeschoss	 CHF	 1´205´100.00
Gebäudekosten Erdgeschoss	 CHF	 1´406´750.00
Umgebungsarbeiten	 CHF	 150´000.00
Anpassarbeiten Trafostation	 CHF	 70´000.00
Vordach Südseite	 CHF	 73´000.00
Photovoltaikanlage	 CHF	 60´000.00
Baunebenkosten (Baugesuche, Gebühren etc.)	 CHF	 55´000.00
Rundung		  CHF	 20´150.00
Total		  CHF	 3´100´000.00

Luftbild 2023
Legende:Orthofotos 2023 farbig

Red:   Band_1
Green: Band_2

Blue:  Band_3

15 Meter
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des Doppelkindergartens Neumatt einen Verpflich-
tungskredit von CHF 3´100´000.00, inkl. MwSt., zuzüg-
lich teuerungsbedingte Mehrkosten, bewilligen.

5. Umrüstung der Kandelaber auf LED-Technik; Verpflichtungskredit

a) Ausgangslage/Projekt
Auf dem Gemeindegebiet von Reinach stehen 1´168 Kandelaber. Davon wurden 
in den vergangenen Jahren 691 Kandelaber im Rahmen von laufenden Strassen-
bauprojekten auf LED umgerüstet. 

Der Energieverbrauch von herkömmlichen Leuchtmitteln ist erheblich höher als 
der von Leuchten mit LED-Technologie. Zudem haben die bestehenden Leuch-
ten keine oder nur beschränkte Möglichkeiten zur Einstellung von Lichtprofilen 
(bspw. dimmen). Mit der LED-Technologie kann der Energieverbrauch der Kan-
delaber um mindestens 50 % gesenkt werden. Zudem sind die Betriebs- und 
Unterhaltskosten für LED-Leuchten erheblich tiefer als für Natriumleuchten.

Um den stetig steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, sollen auch die 
restlichen Kandelaber mit LED-Technologie ausgestattet werden. Je nach Zu-
stand werden die Kandelaber komplett erneuert oder es werden lediglich die 
Leuchtmittel ersetzt. 
 

b) Kosten
Für die Umrüstung der Kandelaber ist mit folgenden Kosten zu rechnen (inkl. 
MwSt.):

Anzahl Leuchten in CHF

Kantonsstrassen

Beinwilerstrasse 19 30´732.00

Überhänge Hauptstrasse 31 54´408.00

Gemeindestrassen 337 644´384.00

Total, gerundet 387 735´000.00
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der Hochhauskreuzung werden im Rahmen von kantonalen Strassenbauprojek-
ten umgerüstet und sind daher nicht Bestandteil des Verpflichtungskredites.

Der Kanton Aargau beteiligt sich jährlich mit CHF 200.00 pro Kandelaber an 
der Kantonsstrasse. Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass der Kandela-
ber den kantonalen Anforderungen entspricht. Dazu zählt unter anderem, dass 
energieeffiziente LED-Leuchten eingesetzt werden.

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge für die Umrüstung 
der Kandelaber auf LED-Technik einen Verpflichtungs-
kredit von CHF 735´000.00, inkl. MwSt., zuzüglich teu-
erungsbedingte Mehrkosten, bewilligen.

6. Sanierung Europastrasse Ost; Verpflichtungskredit

a) Ausgangslage/Projekt
Der östlich der Bahngeleise gelegene Teil der Europastrasse wird seit der Un-
terbrechung durch die Bahn einzig als Zubringer für die angrenzenden Felder 
genutzt. Direkt neben der Europastrasse soll auf der Parzelle 3411 ein neues 
Logistikzentrum entstehen. Da sich die Belagsfläche der Strasse in einem schlech-
ten Zustand befindet und die Entwässerung nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen entspricht, ist eine Sanierung der Europastrasse ab der Einmündung der 
Wiesenstrasse bis zu den Bahngeleisen notwendig.

Im Rahmen der Sanierung werden die bituminösen Beläge ersetzt und fehlende 
Randabschlüsse erstellt. Die Linienführung der Strasse bleibt dabei unverändert. 
Zur Verbesserung der Strassenentwässerung werden vier neue Strassenabläufe 
eingebaut, die an die bestehende Kanalisation angeschlossen werden. Zudem 
werden im Projektabschnitt die vorhandene Trinkwasserleitung ersetzt sowie 
die Elektro-Rohranlage für die PV-Anlage des geplanten Logistikzentrums aus-
gebaut. Zur Beleuchtung der Strasse werden drei neue Kandelaber aufgestellt, 
wodurch die Sicherheit auf der Strasse erhöht wird.
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b) Kosten
Für die Sanierung der Europastrasse Ost ist mit folgenden Kosten zu rechnen 
(Preisbasis 2024, inkl. MwSt.):

Strassenbau inkl. Strassenentwässerung 	 CHF	 394´000.00
Öffentliche Beleuchtung 	 CHF	 58´000.00
Ersatz Netzwasserleitung 	 CHF	 111´000.00
Total		  CHF	 563´000.00

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge für die Sanierung 
der Europastrasse Ost mit Neubau der Strassenent-
wässerung und Erneuerung der Trinkwasserleitung 
einen Verpflichtungskredit von CHF 563´000.00, inkl. 
MwSt., zuzüglich teuerungsbedingte Mehrkosten, be-
willigen.

7. Neubau Parkplatzanlage Moos; Verpflichtungskredit

a) Ausgangslage/Projekt
In Verbindung mit der Eishalle, der Tennishalle, dem Tennisplatz, dem Fussball-
platz und dem Freizeithaus Onderwerch finden im Gebiet Moos regelmässig 
grössere Veranstaltungen statt. Für diese Veranstaltungen reicht das bestehende 
Parkplatzangebot oftmals nicht aus. In der Folge wird häufig in das Kulturland 
ausgewichen, wodurch Landschäden verursacht werden.

Um diesem Unterangebot entgegenzuwirken, soll auf der provisorisch eingekies-
ten Fläche zwischen der Mellastrasse und der Unterwerkstrasse eine öffentliche 
Parkplatzanlage mit 43 Parkplätzen erstellt werden. Die neue Parkplatzanlage 
kann sowohl von der Mellastrasse als auch von der Unterwerkstrasse her erreicht 
werden.

Die geplanten Parkplätze werden mehrheitlich mit Sickerverbundsteinen erstellt. 
Für eine verbesserte Strassenentwässerung sind zudem sechs neue Einlauf-
schächte geplant, die an die bestehende Kanalisation in der Unterwerkstrasse 
angeschlossen werden. Zusätzlich werden vier neue Kandelaber zur Beleuchtung 
der Parkplatzanlage erstellt.
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b) Kosten/Finanzierung
Für den Neubau der Parkplatzanlage Moos mit Anbindung an die Mellastrasse 
und die Unterwerkstrasse ist mit folgenden Kosten zu rechnen (Preisbasis 2024, 
inkl. MwSt.):

Strassenbau inkl. Strassenentwässerung und Parkplätze	 CHF	 485´000.00
Öffentliche Beleuchtung 	 CHF	 29´000.00
Total		  CHF	 514´000.00

Wer bei einem Bauprojekt weniger Parkplätze erstellt, als gemäss Baugesetz er-
forderlich sind, hat der Gemeinde eine Ersatzabgabe zu entrichten. In Reinach 
beträgt die Ersatzabgabe CHF 6´000.00 pro Parkplatz und der Fonds «Ersatzab-
gaben für Parkplatzbauten» betrug per 31. Dezember 2023 CHF 631´767.10. 
Der Fonds darf gestützt auf § 58 Abs. 4 des Baugesetzes nur zur Erstellung von 
öffentlichen Parkierungsanlagen oder zur Erstellung von Anlagen des öffentli-
chen Verkehrs oder des nicht motorisierten Privatverkehrs, die den abgabepflich-
tigen Grundeigentümern dienen, verwendet werden. 
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Da es sich bei der geplanten Parkplatzanlage im Moos um eine öffentliche han-
delt, können die Kosten für dieses Projekt vollumfänglich aus dem Fonds «Ersatz-
abgaben für Parkplatzbauten» finanziert werden.

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge für den Neubau 
der Parkplatzanlage Moos mit Anbindung an die Mel-
lastrasse und die Unterwerkstrasse einen Verpflich-
tungskredit von CHF 514´000.00, inkl. MwSt., zuzüg-
lich teuerungsbedingte Mehrkosten, bewilligen.

8. Budget 2025
Es wird auf das Budget und die Erläuterungen verwiesen. 

Antrag	� Die Gemeindeversammlung möge das Budget 2025 
der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 
115 % genehmigen.

9. Verschiedenes und Umfrage
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B. ORTSBÜRGERGEMEINDE

1. Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024
Das Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024 liegt 
vom 28. Oktober bis 11. November 2024 in den Einwohnerdiensten im Parterre 
des Gemeindehauses auf. Es kann persönlich, telefonisch oder schriftlich bei den 
Einwohnerdiensten angefordert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, diese 
Unterlagen auf der Website der Gemeinde Reinach herunterzuladen 
(www.reinach.ag).

Antrag	� Die Ortsbürger-Gemeindeversammlung möge das 
Protokoll der Rechnungs-Gemeindeversammlung 
vom 11. Juni 2024 genehmigen.

2. Budget 2025
Es wird auf das Budget und die Erläuterungen verwiesen.

Antrag	� Die Ortsbürger-Gemeindeversammlung möge das 
Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde genehmigen.

3. Verschiedenes und Umfrage
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Budget 2025
Allgemeine Erläuterungen Budget 2025
Das Budget 2025 basiert auf einem Steuerfuss von 115 % und weist einen Auf-
wandüberschuss von CHF 718´250.00 aus. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt 
Auskunft, wie sich das Ergebnis zusammensetzt.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Budget 2024
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen 41´953´350
Abschreibungen 2´480´900
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag 21´539´950
Steuerertrag 21´746´600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –1´147´700
Ergebnis aus Finanzierung 429´450
Operatives Ergebnis –718´250
Ausserordentliches Ergebnis 0
Gesamtergebnis –718´250

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 
Gegenüberstellung sämtlicher Ausgaben, welche via Steuern gedeckt werden müssen. 
Trotz Beiträgen aus dem Finanzausgleich resultiert ein negatives Ergebnis aus der betrieb-
lichen Tätigkeit.
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Zusammenfassung pro Abteilung

0 Allgemeine Verwaltung Aufwand Ertrag
Budget 2025 4´611´050 1´876´250
Budget 2024 4´293´700 1´992´000

 
– �Erhöhung Stellenetat bei der Abteilung Finanzen.
– �Externe Unterstützung für die Abteilung Steuern.
– �Neue Abteilung «Liegenschaften» von Abteilung Bau und Planung losgelöst.

1 Öffentliche Ordnung Aufwand Ertrag
Budget 2025 3´064´650 1´984´300
Budget 2024 2´966´950 1´907´900

– �Gemeindebeiträge an Regionalpolizei Aargausüd, regionales Zivilstandsamt, Stützpunkt-
feuerwehr B Oberwynental und Bevölkerungs- und Zivilschutz aargauSüd.

2 Bildung Aufwand Ertrag
Budget 2025 19´738´350 9´086´250
Budget 2024 18´893´400 8´542´250

– �Kostenanteile an den Kreisschulen Reinach-Leimbach (Primarschule) und aargauSüd 
(Oberstufe).

– �Neuer Veloraum für Lehrpersonen beim Schulhaus Breite.
– �Höhere Unterhaltskosten beim Schulhaus Neumatt. Die Lichtkuppel im 3. Obergeschoss 

muss ersetzt werden.

3 Kultur, Sport, Freizeit Aufwand Ertrag
Budget 2025 1´405´300 75´600
Budget 2024 1´455´200 79´400

– �Beitrag an das Kantonalschwingfest in Menziken. Die Gemeinde Reinach beteiligt sich 
als Bronzepartnerin.

– �Malerarbeiten Fassade Saalbau. Die 3. Etappe wurde verschoben.
– �Neues Garagentor für Eisbearbeitungsmaschine (Zamboni) in der Eishalle.

4 Gesundheit Aufwand Ertrag
Budget 2025 2´472´100 18´250
Budget 2024 2´236´700 18´000

– �Weiterhin steigende Beiträge an die Pflegefinanzierung.
– �Gemeindebeitrag an die Spitex Sonnenberg.
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5 Soziale Sicherheit Aufwand Ertrag
Budget 2025 9´815´450 2´643´000
Budget 2024 9´020´300 1´885´600

– �Gemeindebeiträge an Heimkosten für Jugendliche. Diese sind in den letzten Jahren stark 
angestiegen.

– �Kosten für Alimentenbevorschussung und Sozialhilfe.
– �Beitrag an Betriebskosten des Regionalen Sozialdienstes Oberwynental.
– �Restkostenbeitrag für Sonderschulungen und Werkstätten.
– �Verlustscheinkosten für Krankenkassenprämien.

6 Verkehr Aufwand Ertrag
Budget 2025 2´116´150 210´150
Budget 2024 2´150´050 201´750

– �Planungskosten für künftige Strassensanierungen.
– �Sanierungskosten an verschiedenen Strassen.

7 �Umweltschutz 
und Raumordnung Aufwand Ertrag

Budget 2025 5´158´950 4´297´150
Budget 2024 5´227´350 4´333´450

– �Verschiedene Unterhaltsarbeiten der EWS Energie AG an der Wasserversorgung.
– �Planungskosten für verschiedene Unterhaltsarbeiten an der Kanalisation.
– �Betreuungskosten Kadaversammelstelle.
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8 Volkswirtschaft Aufwand Ertrag
Budget 2025 137´400 313´500
Budget 2024 147´400 313´500

– �Flaggenkonzept, Ersatzbeschaffungen.
– �Konzessionsabgabe EWS Energie AG.

9 Finanzen und Steuern Aufwand Ertrag
Budget 2025 729´100 28´744´050
Budget 2024 582´700 27´699´900

– �Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 115 %.
– �Die Steuererträge bei den natürlichen Personen wurden aufgrund des erwarteten Be-

völkerungswachstums erhöht. Ein Wirtschaftswachstum wurde nicht eingerechnet.
– �Bei den Aktiensteuern wird mit einem gleichbleibenden Ertrag gegenüber dem Budget 

2024 gerechnet.
– �In den letzten Jahren konnten deutlich höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern 

verzeichnet werden. Deshalb wurden die Sondersteuern gegenüber dem Budget 2024 
etwas höher budgetiert.

– �Die Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich fallen um CHF 342´100 tiefer aus.
– �Aufgrund der verschiedenen Grundstückkäufe wird mit einer Zunahme der Verschuldung 

gerechnet. Die Zinsen für Finanzverbindlichkeiten sind gestiegen und deshalb im Budget 
auch entsprechend erhöht worden.

– �Die erwarteten Schulden belaufen sich per Ende 2025 voraussichtlich auf CHF 25.00 Mio. 
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Investitionen und Selbstfinanzierung 

Einwohnergemeinde Budget 2025
Investitionsausgaben 4´878´600
Investitionseinnahmen 50´000
Geplante Nettoinvestitionen 4´828´600
Selbstfinanzierung 1´722´650
Finanzierungsergebnis –3´105´950

Selbstfinanzierungsanteil
3.89 %

Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum. Ein Selbstfinanzierungsanteil von 
über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte 
langfristig nicht unter 10 % liegen.

Der Selbstfinanzierungsanteil der Gemeinde Reinach ist weiterhin zu tief. 
Die Investitionen können, je nach Anfall, nur mit Neuverschuldungen finanziert 
werden. 

Selbstfinanzierungsgrad
35.68 %

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. 
Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. 
Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad 
von 100 % angestrebt werden.

Nettoverschuldung und Zinsbelastung

Nettoschuld pro Einwohner 
(mutmasslich per Ende 2025) 1´715
Nettoschuld in Franken pro Einwohner 

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei 
der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinan-
zierungsanteil berücksichtigen).
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Finanzieller Ausblick

Nettoverschuldungsquotient 
52.47 %

Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die  
Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf 
eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.

Zinsbelastungsanteil
0.43 %

Nettozinsaufwand in Prozent vom betrieblichen Ertrag 

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. 
Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4% ist gut, 
der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.

Kapitaldienstanteil 
6.03 %Nettozinsaufwand + Abschreibungen in 

Prozent vom betrieblichen Ertrag 

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen 
belastet ist. Ein hoher Wert weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 
Ein Wert von 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen.
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Wasserversorgung Budget 2025
Betrieblicher Aufwand 1´642´600
Betrieblicher Ertrag 1´555´100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –87´500
Ergebnis aus Finanzierung 0
Operatives Ergebnis –87´500
Ausserordentliches Ergebnis 0
Gesamtergebnis 87´500

Wasserversorgung Budget 2025
Investitionsausgaben 1´936´000
Investitionseinnahmen 200´000
Geplante Nettoinvestitionen 1´736´000
Selbstfinanzierung 221´350
Finanzierungsergebnis –1´514´650

Abwasserbeseitigung Budget 2025
Betrieblicher Aufwand 1´753´250
Betrieblicher Ertrag 1´765´550
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12´300
Ergebnis aus Finanzierung 0
Operatives Ergebnis 12´300
Ausserordentliches Ergebnis 0
Gesamtergebnis 12´300

Abwasserbeseitigung Budget 2025
Investitionsausgaben 320´000
Investitionseinnahmen 250´000
Geplante Nettoinvestitionen 70´000
Selbstfinanzierung 350´400
Finanzierungsergebnis 280´400
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Abfallwirtschaft Budget 2025
Betrieblicher Aufwand 700´550
Betrieblicher Ertrag 700´550
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 0
Ergebnis aus Finanzierung 0
Operatives Ergebnis 0
Ausserordentliches Ergebnis 0
Gesamtergebnis 0

Abfallwirtschaft Budget 2025
Investitionsausgaben 0
Investitionseinnahmen 0
Geplante Nettoinvestitionen 0
Selbstfinanzierung 0
Finanzierungsergebnis 0
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Allgemeine Erläuterungen Budget 2025 Ortsbürgergemeinde
Das Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 64´750.00 ab.

Ortsbürgergemeinde Budget 2025
Betrieblicher Aufwand 31´300
Betrieblicher Ertrag 23´000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –93´050
Ergebnis aus Finanzierung 28´300
Operatives Ergebnis –64´750
Ausserordentliches Ergebnis 0
Gesamtergebnis –64´750

Ortsbürgergemeinde Budget 2025
Investitionsausgaben 0
Investitionseinnahmen 0
Geplante Nettoinvestitionen 0
Selbstfinanzierung –57´850
Finanzierungsergebnis –57´850

Zusammenfassung pro Abteilung
0 Allgemeine Verwaltung Aufwand Ertrag
Budget 2025 	 116´050 31´300
Budget 2024 37´650 30´800

– Aufwendungen für Parzellierung und Grenzbereinigung der Parzelle 828 (Sonnenberg).

8 Volkswirtschaft Aufwand Ertrag
Budget 2025 0 20´000
Budget 2024 0 20´000

9 Finanzen und Steuern Aufwand Ertrag
Budget 2025 50 64´750
Budget 2024 13´150 0
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